
Präambel 
Der Markt Bad Enderf erlässt aufgrund § 2 Abs . 1, sowie §§ S, 9 und 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB), der Baunutzungsvererdnung (BauNVO), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) diese 
Bebauungsplanänderung als Satzung. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. Die zulässige Grundfläche darf durch Überdachungen und Vordächer um 150 qm 

überschritten werden. 
2. Als Dachform nur das Flachdach zulässig. 

TEXTLICHE HINWEISE 
1. Ansonsten gelten die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes "Wiebel Park" in 

der Fassung vom 20.10.2008 

Verfahrensvennerke 
a) Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 10.11 .2009 die Aufstellung der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufs tellungsbeschluss wurde am 27.11 .2009 ortsüblich 
bekannlgemachl. 

b) Die Öffentllchkeits- und Behördenbeteiligung wurde in der Zeit vom 08.12.2009 bis 08.01 .2010 
durchgeführt. 

e) Der Markt Bad Enderf hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom 09.02.2010 die 1 . 

..-{-;;;-x h:~~ Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 1 8auGB als Satzung beschlossen. 
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..... d) Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des BebauungsPlane.~ wurde am 08.03.2010 gemäß § 10 
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Anderung des Bebauungsplanes ist 
damit in Kraft getreten. 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im 
Rathaus zu jedermann Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie des Abs. 4 und des § 215 Abs. 
1 BauGB ist hingewiesen worden. 
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1. Änderung im Verfahren nach § 13 BauGB 
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a)Oer Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 10.11 .2009 die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 27.11.2009 ortsüblich 
bekanntgemacht. 

b) Die Öffentlichkeits· und Behördenbeteiligung wurde in der Zeit vom 08.12.2009 bis 08.01 .2010 
durchgeführt. 

e) Der Markt Bad Endorf hat mit Beschluss des Marktgemeinderates 110m 09.02.2010 die 1. 

~~. (l ~l,J Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
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d) Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde am 08.03.2010 gemäß § 10 

Abs . 3 Halbsatz 2 8auGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist 
damit in Kraft getreten. 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im 

Rathaus zu jedermann Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Auf die Rechlsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie des Abs. 4 und des § 215 Abs. 
1 BauGB ist hingewiesen worden . 
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1. Änderung im Verfahren nach § 13 BauGB 
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Präambel 
Der Markt Bad Endorf erlässt aufgrund § 2 Abs. 1, sowie 
(BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), des I 
(BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Bebauungsplanänderung als Satzung. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. Oie zulässige Grundfläche darf durch Überdachung 

überschrillen werden, 
2. Als Dachform nur dos Flachdach zulässig. 

TEXTLICHE HINWEISE 
1. Ansonsten gelten die Festsetzungen des rechtskrijf 

der Fassung vom 20.10.2008 

Verfahrensvermer1<e 
0) Oor Mar1<tgomeinderat hat in der Sitzung vom 10.11 .2 

OObOU1U10tJp1onos boschlossen. Der AufsteUungsbesch 
bOkl ltU\tgtlnlochl. 

b) 0 10 Oflollttlchkolls- und Bohördenbeteiligung wurde in 
durchgoführ t. 

c) Der Markt Bad Endorf hai mit Beschluss des Markigem> 
Änderung des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 1 B. 
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d) Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Sebauun~ 

Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
damit in Kraft getreten. 
Der Sebauungsplan mit Begründung wird seit diesem T 

Rathaus zu jedermann Einsicht bereitgehalten. Über de 
gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 I 

1 SauGB ist hingewiesen worden. 
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Verlahrensvo""orke 
0) Dor Morktoomeindorat hat in der Sitzung vom 10.11 .20 
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!JttkpnntgOlll f ht 
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) Oor MOlkt OnOl:ndorl hot mit Boschluss des Markigem 
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d) Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauun! 
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
damit in Kraft getreten. 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem 1 

Rathaus zu jedermann Einsicht bereitgehalten. Über dl 
gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 
1 BauGB ist hingewiesen worden. 
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